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INTERPELLATION von Markus Brandenberger (SP, Uetikon am See), Hans Fahrni 

(EVP, Winterthur), Dr. Beat Walti (FDP, Erlenbach)  
 
betreffend Kürzungen der Beiträge der Invalidenversicherung (Art. 73 IVG) an 

Wohnheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderung  
________________________________________________________________________ 
 
 
Wohnheime und Werkstätten, die Menschen mit Behinderung Wohn- und Arbeitsmöglichkei-
ten bieten, erhalten von der Invalidenversicherung Beiträge. Basis dazu gibt Art. 73 Bundes-
gesetz über die Invalidenversicherung (IVG). Diese Beiträge werden als „kollektive Leistun-
gen“ bezeichnet (in Abgrenzung zu den „individuellen Leistungen“ wie Renten, Hilflosenent-
schädigungen, Eingliederungsmassnahmen etc.). Sie dienen der Finanzierung der soge-
nannt invaliditätsbedingten Mehrkosten (Betreuung, vermehrter Raumbedarf etc.).  
 
Kürzlich wurden die beitragsberechtigten Institutionen mit Rundschreiben 1/03 durch das 
Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) über Kürzungsabsichten bei den kollektiven Leis-
tungen informiert.  
 
Es wurde ihnen mitgeteilt, dass der Bundesrat im Rahmen der Massnahmen zur Entlastung 
des Bundesbudges beschlossen hat, gegenüber dem Finanzplan 2006 im Bereich von Art. 
73 IVG 100 Mio. Franken einzusparen. Bedingt durch die Finanzierungsmechanik (der Bund 
beteiligt sich an der Invalidenversicherung mit 37,5%) bedeutet dies gemäss Angaben des 
BSV in der IV eine Einsparung von rund 270 Mio. Franken pro Jahr. Bereits im Jahr 2005 
müssen davon drei Viertel eingespart werden.  
 
Auch wenn periodengerechte, verlässliche Zahlen zu den kollektiven Leistungen fehlen, 
muss angenommen werden, dass dies einer Kürzung von rund 15-20% entspricht. Den Insti-
tutionen im Kanton Zürich werden damit schätzungsweise Beiträge in der Höhe von bis 50 
Mio. Franken pro Jahr entzogen. Ein solcher Betrag kann durch die Institutionen ohne mas-
siven Leistungsabbau nicht aufgefangen werden.  
 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden 
Fragen:  
 
1. In welcher Form wurde der Kanton und die zuständige Direktion vom Bund über diese 

Absichten informiert?  
 

2. Wurden die Kantone vor oder nach diesem Entscheid vom Bund konsultiert?  
 

3. Beabsichtigt die Regierung allein oder zusammen mit anderen Kantonen in dieser Ange-
legenheit beim Bund vorstellig zu werden?  
 

4. Vorausgesetzt, der Bund setzt seine Absicht in die Tat um, welche Massnahmen sieht 
die Regierung vor, um die betroffenen Institutionen zu stützen? Besteht die Absicht oder 
Möglichkeit, auch die Gemeinden einzubeziehen?  
 

5. Ergeben sich nach Ansicht der Regierung aus der geplanten Kürzung Auswirkungen auf 
die Ergänzungsleistungen und Beihilfen?  
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6. Beeinflusst die geplante Kürzung die Eingaben des Kantons an den Bund im Rahmen 
der laufenden Bedarfsplanung 2004 bis 2006?  
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